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Unter dem 3.3.2025 habe ich die Benennung zur Gutachterin für die o.g. Habilitationsschrift 
erhalten. Ich bedanke mich sehr für das in mich gesetzte Vertrauen. Die Geschwindigkeit 
meiner Begutachtung ist den tragischen Umständen und nicht oberflächlicher Befassung 
geschuldet. 

 

I. VORAB 

1.  Offenlegung 

Ich kenne Frau Dobrovolnà von einigen von mir mitorganisierten Tagungen, bei denen sie, auf 
Vorschlag meines Kollegen Thomas Garber, jeweils einen Vortrag hielt. Die Vorträge haben 
online stattgefunden, wir haben uns noch nicht persönlich getroffen. Ferner folge ich am 
19./20.3.2025 ihrer Einladung, gemeinsam mit Thomas Garber eine Vorlesung in Brünn zum 
Europäischen Familienrecht zu halten. Frau Dobrovolnà und ich duzen uns, wie es unter den 
Jüngeren nicht unüblich ist. Ich halte mich nicht für befangen. 

 

2. Ausweis 

Mir wurde 2013 die venia legendi für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung und Verfahrensrecht erteilt. Ich bin seit 2014 in Düsseldorf Inhaberin des 
Lehrstuhls für deutsches, europäisches und internationales Privat- und Verfahrensrecht, leite 
seitdem den IPR/IZPR-Schwerpunkt, wurde im rechtsvergleichenden Verfahrensrecht 
promoviert, publiziere und referiere regelmäßig und intensiv im Verfahrensrecht, halte 
verfahrensrechtliche Vorlesungen und habe zahlreiche prozessuale Promotionen betreut und 
begutachtet. Eine Beurteilung der Ausführungen zum deutschen Recht dürfte sich daher 
innerhalb meines Kompetenzfeldes bewegen. Für das österreichische Recht gilt dies nur ganz 
eingeschränkt. Keinerlei Kenntnisse besitze ich im tschechischen Verfahrensrecht. 
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II. INHALT 

Die Einleitung positioniert das Thema innerhalb der prozessrechtlichen Dogmatik und legt die 
methodische Vorgehensweise dar. Das erste Kapitel behandelt das Klagerecht und zeichnet 
dessen historische und dogmatische Entwicklung nach. Dabei werden das römische Recht, 
das materielle Klagerecht sowie verschiedene Theorien – darunter das dualistische Konzept 
des Klagerechts, die Lehre vom abstrakten Klagerecht und der Rechtsschutzanspruch – 
umfassend dargestellt. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Lehre vom 
Justizgewährungsanspruch sowie eine rechtsvergleichende Betrachtung des tschechischen 
Rechts ergänzen die Untersuchung. Die Autorin nimmt abschließend eine eigene 
Stellungnahme vor. Das zweite Kapitel widmet sich der Klage als prozessualem Instrument. 
Neben der gesetzlichen Regelung werden die Bezeichnung der Klage, ihr Wesen und ihre 
Funktion sowie das Erfordernis der Klagbarkeit erläutert. Ein zentraler Abschnitt behandelt das 
Rechtsschutzbedürfnis und die prozessualen Wirkungen der Klageerhebung, einschließlich 
der Streit- und Rechtshängigkeit. Zudem werden die Streitgegenstandstheorien sowie die 
Klagenhäufung erörtert. Im dritten Kapitel erfolgt eine eingehende Analyse der Klageschrift. 
Neben allgemeinen Anforderungen werden die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts, 
die Tatsachenbehauptungen, Beweismittelangaben sowie das Klagebegehren im Detail 
untersucht. Auch die formellen Erfordernisse der Klageschrift werden umfassend dargelegt. 
Das vierte Kapitel strukturiert die Klagearten anhand der klassischen Dreiteilung in Leistungs-
, Gestaltungs- und Feststellungsklagen. Dabei werden gegenteilige Ansichten diskutiert. Die 
Darstellung der Rechtsgestaltungsklage umfasst Theorien zum Gestaltungsklagerecht sowie 
die Wirkungen von Rechtsgestaltungsurteilen. Die Analyse der Feststellungsklage behandelt 
insbesondere deren Funktion, Gegenstand und prozessuale Besonderheiten. Das fünfte 
Kapitel beschäftigt sich mit der Klagsänderung. Hier werden verschiedene Fallgruppen der 
Klagsänderung analysiert, darunter Änderungen des Klagegrundes und des Klagebegehrens 
sowie prozessuale Auswirkungen. Zudem werden Abgrenzungen zu anderen prozessualen 
Maßnahmen vorgenommen. Im sechsten Kapitel wird die Klagszurücknahme erörtert. Neben 
der prozessualen Behandlung und den Voraussetzungen einer wirksamen Klagszurücknahme 
wird zwischen einer Zurücknahme mit und ohne Anspruchsverzicht differenziert. Besondere 
Beachtung finden rechtsvergleichende Aspekte im tschechischen, österreichischen und 
deutschen Recht. Kapitel sieben widmet sich der Widerklage, deren Voraussetzungen sowie 
der verfahrensrechtlichen Behandlung. Die Wechselwirkungen zwischen Widerklage und 
Aufrechnungseinrede werden gesondert betrachtet. Die Schlussfolgerungen fassen die 
zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen, wobei die Autorin ihre dogmatische Einordnung 
und kritische Bewertung der vorangegangenen Ansätze präzisiert. 

 

III. BEURTEILUNG 

1.  Themenwahl, Themenzuschnitt und Herangehensweise 

Mit den großen Kapiteln Klagerecht, Klageschrift, Klagearten, Klageänderung, 
Klagerücknahme und Widerklage behandelt die Arbeit zentrale zivilprozessuale Themen von 
eminenter dogmatischer und praxisbezogener Tragweite. Die Untersuchung verknüpft eine 
präzise dogmatische Durchdringung und historische Einbettung mit der Berücksichtigung 
zeitgenössischer Entwicklungen. Neben einer systematischen Analyse der nationalen 
Regelungen erfolgt eine differenzierte Verortung innerhalb der übergeordneten Prinzipien des 
Prozessrechts, wodurch normative Anpassungsbedarfe erkennbar werden. 

Die Breite der Fragestellungen fordert naturgemäß ihren Tribut. Naturgemäß hätte vieles 
deutlich länger erörtert/hergeleitet werden können (z.B. der Konflikt mit Art 6 EMRK auf S. 61). 
Naturgemäß bleibt zuweilen nur wenig Raum, die ratio legis hinter einzelnen 
gesetzgeberischen Entscheidungen herauszuarbeiten, zu vergleichen oder zu hinterfragen 
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(z.B. Gründe für Unzulässigkeit des pactum de non petendo im tschechischen Recht – S. 54 - 
und für seine Zulässigkeit im deutschen Recht – S. 51; Gründe für die unterschiedliche 
Reichweite der perpetuatio fori, S. 66). Diese Entscheidung der Verfasserin, die Breite nicht 
aufzugeben, überzeugt indes vollauf, da die ganzheitliche Betrachtung Erkenntnisse gestattet, 
die schmalere Fragestellungen nicht ermöglicht hätten.  

Die Autorin operiert mit einer klassischen rechtswissenschaftlichen Methodik, die dogmatische 
Tiefenschärfe mit kritischer Reflexion amalgamiert. (Zum Rechtsvergleich sogleich.) Die 
Argumentationsstruktur ist durchweg kohärent, wobei etablierte Theorien einer eingehenden 
Prüfung unterzogen und mit analytischer Akribie gewürdigt werden. Besonders hervorzuheben 
ist die eigenständige wissenschaftliche Positionierung der Autorin in zentralen Kontroversen.  

 

2. Rechtsvergleich, insbesondere mit dem deutschen Recht 

Besonders beeindruckend ist der von der Verfasserin vorgenommene Rechtsvergleich. Die 
Untersuchung beleuchtet die fundamentalen dogmatischen Fragen des Klagerechts mit 
bemerkenswerter Tiefenschärfe und verknüpft diese mit einer umfassenden 
rechtsvergleichenden Analyse unter Einbeziehung des deutschen, österreichischen und 
tschechischen Rechts. Der triadische Vergleich trägt erheblich zur Erschließung der Materie 
bei, spannt gleichsam die Dimensionen möglicher Gestaltungen auf und illustriert zugleich die 
wachsende internationale Relevanz des Untersuchungsgegenstands. Die 
rechtsvergleichenden Betrachtungen sind nicht isoliert, sondern integrativ in die gesamte 
Argumentation eingebettet. Einen so flächendeckenden, gleichmäßigen, kleinteiligen 
Rechtsvergleich zu erstellen, der wirklich für praktisch jede Frage eine Antwort aus den drei 
Rechtsordnungen entwickelt, erfordert enorme Quellenarbeit und Disziplin. Die Darstellung 
und Erörterung der drei verschiedenen Rechtsordnungen sind zudem quasi stets (z. B. 6.12, 
S. 320) sehr symmetrisch und ausgewogen. 

Der Vergleich beschränkt sich auch nicht auf die Wiedergabe fremden Wissens. Vielmehr ist 
offensichtlich, dass die Verfasserin mit dem Prozessrecht allgemein und dem deutschen 
Prozessrecht im Besonderen seit langem eng vertraut ist, so dass sie souverän darstellen, 
analysieren, kontrastieren oder den Blickwinkel ändern kann. 

Die Ausführungen zum deutschen Recht überzeugen vollauf. Die Verfasserin beweist größte 
Beherrschung der Materie. Ich habe nichts zu beanstanden, sondern gratuliere der Verfasserin 
zu ihrem tiefen und umfassenden Verständnis des deutschen Prozessrehcts. Einige ganz 
marginale punktuelle Anregungen unterstreichen die hervorragenden Kenntnisse der 
Verfasserin im deutschen Prozessrecht, anstatt sie zu schmälern: Der Hinweis auf § 33 dZPO 
auf S. 47 könnte womöglich widersprüchlich wirken; da § 33 dZPO einen Gerichtsstand 
behandelt, steht die Norm damit systematisch ganz richtig, ohne systematisch aus den §§ 253 
ff. dZPO auszubrechen; das war vermutlich gemeint, könnte indes womöglich noch klarer 
gemacht werden. In die Passage auf S. 67 "welche die sachliche Zuständigkeit vom Streitwert 
abhängig machen" könnte idealiter noch ein "in der Regel" eingefügt werden, weil es im 
deutschen Recht nicht wenige streitwertunabhängige Zuständigkeiten gibt. Bei 2.6.3.8 (S. 71) 
könnten im Abschnitt zum deutschen Recht noch §§ 989, 987, 994 Abs. 2, 995 dBGB erwähnt 
werden.  

 

3. Sprachliche Gestaltung 

Besonders hervorzuheben ist ferner das durchgehend sehr hohe sprachliche Niveau der für 
die Verfasserin nicht in ihrer Muttersprache abgefassten Arbeit. Die Arbeit weist lediglich 
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höchst selten und auch nur marginale stilistische Unschärfen auf, sicherlich nicht mehr als bei 
einer durch einen Muttersprachler verfassten Arbeit. Der Verfasserin gelingt ein geradliniges, 
klares, gut verständliches Deutsch. Das herausragende Sprachgefühl der Verfasserin kann 
sich gerade im Prozessrecht als abstraktem Begriffskonstrukt unserer hermeneutischen 
Wissenschaft voll entfalten. Wenn etwa herausgearbeitet wird, welches Verb für das 
Tätigwerden des Gerichts bei entgegenstehender Rechtshängigkeit das richtige ist 
(tschechisch "einstellen", österreichisch "zurückweisen", deutsch [als unzulässig] "abweisen" 
[S. 72]) zeugt dies von größter Liebe für die und Langmut mit der Sprache. Überdies gelingt 
es der Verfasserin, dort eine eigene Terminologie zu entwickeln bzw. sich bewusst für einen 
Terminus zu entscheiden, wo die prozessualen Begriffe der drei Rechtsordnungen 
auseinanderdriften (vgl. S. 63) und es darauf ankommt.  

 

4. Wissenschaftliche Eigenständigkeit, wissenschaftliche Qualität und und 
Innovationsgehalt 

Die Arbeit behandelt das Thema mit bemerkenswerter inhaltlicher Tiefenschärfe und 
beeindruckender thematischer Weite. Die zentrale Fragestellung wird nicht nur umfassend, 
sondern zugleich mit konzeptioneller Klarheit und analytischer Prägnanz durchdrungen, 
sodass essenzielle strukturelle Aspekte des Klagerechts herausgearbeitet werden. Die Autorin 
setzt sich mit der einschlägigen Literatur beeindruckend genau auseinander und analysiert die 
maßgeblichen Theorien und dogmatischen Konstruktionen mit wissenschaftlicher Akribie. 
Auch die historischen Hintergründe und Hinführungen (insb. 1, 4.5.1, 5.1, 6.1, Fn. 1726) haben 
eine Schlüsselstellung für das Verständnis und die Analyse der drei Prozessordnungen und 
beweisen große Könnerschaft der Verfasserin. Die Auseinandersetzung mit divergierenden 
Auffassungen ist besonders umfassend, wodurch eine differenzierte und ausgewogene 
Darstellung der relevanten wissenschaftlichen Diskurse gelingt. Etablierte Lehrmeinungen 
werden nicht unreflektiert rezipiert, sondern mit kritischer Souveränität hinterfragt und durch 
eigenständige, stringent begründete Argumente erweitert. Ihre eigenen Stellungnahmen sind 
stets meinungsstark und sehr gut begründet. Die Eigenständigkeit der Argumentation ist 
durchgängig erkennbar. 

Die Autorin demonstriert dabei durchgehend profundes Fachwissen und vermag es, 
vielschichtige Sachverhalte mit intellektueller Klarheit, Präzision und Souveränität darzulegen. 
Der Verfasserin gelingt es immer wieder in bewundernswerter Weise, nach knappen, 
kleinteiligen Detailvergleichen in ihren eigenen Stellungnahmen, die Fäden 
zusammenzuführen und die Ergebnisse meinungsstark kritisch zu analysieren.  

Hieraus werden in mehr oder weniger starker Anlehnung an/oder Abgrenzung von 
österreichischem und/oder deutschem Recht Vorschläge zur Gestaltung des tschechischen 
Rechts entwickelt, die mir als rechtsordnungsexterner Person sehr differenziert, durchdacht, 
konkret und ausgewogen erscheinen. Dabei legt die Arbeit nicht nur die Grundlage und macht 
Vorschläge für das tschechische Zivilprozessrecht, vielmehr öffnet der Vergleich auch für den 
Blick auf das deutsche Recht neue Perspektiven. Die Arbeit identifiziert somit nicht nur 
bestehende Forschungslücken, sondern liefert auch tragfähige Ansatzpunkte für 
weiterführende rechtswissenschaftliche Untersuchungen. 

Die Untersuchung besitzt neben ihrem wissenschaftlichen Wert eine erhebliche 
praxisbezogene Signifikanz. Insbesondere die detaillierte Analyse der formellen 
Klagevoraussetzungen, der divergierenden Klagearten sowie der Modalitäten der 
Klageänderung liefert praxisrelevante Erkenntnisse für die forensische Anwendung. Auch 
besonders hervorzuheben sind die Erörterungen zur Formulierung von Klageanträgen. 
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5. Struktur und handwerkliche Qualität 

Die Habilitationsschrift imponiert durch eine stringente und übersichtlich gegliederte Struktur, 
die eine systematische Durchdringung des Untersuchungsgegenstands gewährleistet. Der 
Text ist sehr gut lesbar, die Leserführung hervorragend. Zur Sprache siehe bereits oben. Die 
Arbeit ist hinsichtlich der Formalia (unter dem Caveat, dass ich mit den tschechischen Usancen 
nicht vertraut bin) auf sehr hohem Niveau. Seltene formale Ungenauigkeiten (bzw. das, was 
in der mir vertrauten Qualifikationsarbeitenkultur auffallen würde) fallen in keiner Weise ins 
Gewicht. Die Untersuchung fußt auf einem beachtlichen Korpus an Primär- und 
Sekundärquellen, das sowohl historische als auch gegenwartsbezogene wissenschaftliche 
Abhandlungen, Kommentarliteratur und einschlägige Judikatur der berücksichtigten 
Rechtsordnungen umfasst. Das Literaturverzeichnis ist mit über 300 Werken – davon ca. die 
Hälfte zum deutschen Recht – überaus beeindruckend. Für die Publikation könnte in 
Erwägung gezogen werden, die Heranziehung von Altauflagen deutscher Werke durch die 
aktuellen Fassungen zu ersetzen. Zehn stichprobenartige Überprüfungen der Belege aus 
deutschen Quellen belegen die Akkuratesse der Quellenauswertung.  

 

Reviewer's questions for the habilitation thesis defence (number of questions up to the 
reviewer)  

1. In der Arbeit wird ein strenges Bestimmtheitserfordernis an das Klagebegehren 
aufgestellt. Wäre es für das tschechische Recht denkbar, das Bestimmtheitserfordernis 
bei gewissen Klageanträgen insb. bei Schmerzensgeldansprüchen (billige 
Entschädigung in Geld) mit Rücksicht auf die Ungewissheit, in der sich der Kläger 
befindet, abzuschwächen (und in diesen Fällen unbestimmte Anträge zuzulassen)? 

2. Nach herrschender Ansicht in Tschechien und in Österreich ist der Ausschluss des 
Rechtswegs (im Voraus) durch eine Parteienvereinbarung (pactum de non petendo) 
unzulässig und unwirksam. Nach einem Teil neuerer Lehrmeinungen in Österreich 
(etwa Trenker, Einvernehmliche Parteidisposition im Zivilprozess, Wien: Manz, 2020, 
S. 230 ff.) soll jedoch ein Verzicht auf den Rechtsweg (auch im Voraus) im Hinblick auf 
die Möglichkeit eines Verzichts auf die in Art. 6 EMRK normierten Rechte zulässig sein. 
Könnte eine in dieser Lehrmeinung enthaltene Argumentation für das tschechische 
Recht fruchtbar gemacht werden? 

Conclusio 

Die Habilitationsschrift ist inhaltlich und handwerklich auf einem hervorragenden Niveau. Sie 
überzeugt durch eine systematische Herangehensweise und einen beeindruckenden 
Rechtsvergleich. Die fundierte historische Herleitung und der strenge dogmatische Ansatz 
ermöglichen einen beachtlichen Erkenntnisgewinn. Insgesamt stellt die Habilitationsschrift 
einen eigenständigen und substantiellen Beitrag zur wissenschaftlichen Reflexion dar und 
setzt wertvolle Impulse für Forschung, Lehre und forensische Praxis. Sie erfüllt somit in 
hohem Maße die Anforderungen an eine Habilitationsleistung. 
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